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Soziale Sicherung in der Landwirtschaft der  
Bundesrepublik Deutschland 

 
Soziale Sicherung in vier Sparten - 

jeweils als Versicherungssystem mit regelmäßig zu zahlenden Beiträgen und 
Leistungen im Versicherungsfall 

seit 1886 

Landwirtschaftliche 
Unfallversicherung 

(LUV) 

seit 1957 

Alterssicherung 
der Landwirte 

(AdL) 

seit 1972 

Landwirtschaftliche 
Krankenversicherung 

(LKV) 

seit 1995 

Landwirtschaftliche 
Pflegeversicherung 

(LPV) 
 

Diese Aufgaben werden von folgenden Körperschaften wahrgenommen: 
 

Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft 

(LBG) 

Landwirtschaftliche 
Alterskasse 

(LAK) 

Landwirtschaftliche 
Krankenkasse 

(LKK) 

Landwirtschaftliche 
Pflegekasse 

(LPK) 
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Durchführung der LUV durch 9 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften (davon 8 
regional, Gartenbau bundesweit), organisatorisch jeweils verbunden mit einer landwirt-
schaftlichen Alterskasse für die AdL, einer landwirtschaftlichen Krankenkasse für die LKV 
sowie einer landwirtschaftlichen Pflegekasse für die LPV. 
 
Alle landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, Alterskassen, Krankenkassen und  
Pflegekassen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener Selbstverwaltung 
durch Vertreter des landwirtschaftlichen Berufsstandes, aber unter staatlicher Aufsicht. 
 

Wahl der Vertreter der Selbstverwaltung für jeweils 6 Jahre in die 
 

Vertreterversammlung 
(Legislativorgan). 

 
Diese wählt den 

 
Vorstand 

(Exekutivorgan). 
 

Die Vertreterversammlungen und Vorstände der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsträger sind - von Ausnahmen abgesehen - mit den gleichen Personen besetzt (Ver-
treter der Arbeitnehmer nur bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft). 
 

Geschäftsführung 
durch einen hauptamtlichen gemeinsamen (Haupt-) Geschäftsführer für 

alle vier Körperschaften. 
Dieser wird - wie sein Stellvertreter - von der Vertreterversammlung 

gewählt. 
 

Die enge Kopplung der vier Körperschaften ist gesetzlich geregelt, um eine soziale Siche-
rung in der Landwirtschaft "aus einer Hand" zu gewährleisten. 
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Landwirtschaftliche Unfallversicherung (LUV) - NRW 
 
Historisch entstanden als Sicherungssystem für Arbeitnehmer (Bismarcksche Sozialge-
setze) unter gleichzeitiger Ablösung der Haftpflicht des landwirtschaftlichen Unternehmers 
(1886). Deshalb bis heute Zahlung der Beiträge durch Unternehmer allein. 
 
Versicherung der landwirtschaftlichen Unternehmer selbst in der LUV erst später (reichs-
einheitlich 1939). 
 
Finanzierung durch Umlageverfahren, d. h. Beitragszahlung einmal jährlich, zusätzlich 
Bundesmittel. 
 
Beitragshöhe nach gemischtem Maßstab (z. B. Grundbeitrag, Beitrag nach Norm- 
arbeitsbedarf) bei Flächen und landwirtschaftlicher Tierhaltung. Sondermaßstäbe bei an-
deren Unternehmen, z. B. Jagden.  
 
Versichert ist im Prinzip jeder, der in einem landwirtschaftlichen Unternehmen einer be-
triebsbezogenen Tätigkeit nachgeht. Unter Umständen ist in Abhängigkeit von der Be-
triebsstruktur auch der Haushalt mitversichert. 
 
Versicherungsfälle sind Unfälle bei einer versicherten Tätigkeit (Arbeitsunfälle), d. h. 
durch ein plötzliches, von außen wirkendes schädigendes Ereignis, z. B. Verletzung 
durch Maschinen. Ausgeschlossen sind danach z. B. Stürze aus innerer Ursache, etwa 
durch Schlaganfall. Versicherungsfälle sind auch Unfälle, die sich auf dem Wege von der 
Wohnung zum Ort der versicherten Tätigkeit oder auf dem Rückweg ereignen. 
 
Als Versicherungsfall gelten auch sogenannte Berufskrankheiten, d. h. Krankheiten, die 
durch spezifisch betriebsbedingte Einflüsse entstehen, z. B. die sogenannte Farmerlunge 
durch Pilzsporen im Staub von Heu. 
 
Prävention zur Verhütung von Unfällen durch Information, Beratung und Überprüfung der 
Mitgliedsbetriebe. Beratung bei Neu- und Umbauten, Schulung von Versicherten, Semi-
nare zur Unterweisung und Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen. Es werden Vorträ-
ge zu spezifischen Fragestellungen für Ortsvereine, Verbände oder weitere Versicherten-
kreise angeboten. Gezielt werden Gesundheitsfragen zu Haut, Gehör, Atemwegen, Au-
gen oder richtiges Heben und Tragen im Rahmen von Kampagnen oder auf Ausstellun-
gen dargestellt und durch geeignete Schutzmaßnahmen begleitet. Bei Betriebsbesichti-
gungen wird auf den Einsatz sicherer Maschinen, Geräte und Einrichtungen hingewiesen. 
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1. Heilbehandlung (z. B. ärztliche Behandlung, Medikamente, Krankengymnastik, ortho-
pädische Hilfsmittel, Pflege)  
 

2. Stationäre Behandlung, z. B. in speziellen Unfallkrankenhäusern  
 

3. Verletztengeld 
 

4. Betriebshilfe und Haushaltshilfe, dann kein Verletztengeld  
 

5. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Berufshilfe - Wiedereingliederung ins 
Berufsleben nach Arbeitsunfall)  
 

6. Verletztenrente, wenn länger dauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit als Folge des 
Arbeitsunfalls bleibt. Zahlung der Rente in Stufen von 20 bis 100 % je nach Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (Festsetzung in der Regel durch ärztliches 
Gutachten). Für landwirtschaftliche Unternehmer, Ehegatten und regelmäßig mithel-
fende Familienangehörige besteht Anspruch auf Rente ab 30 % Grad der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit.  
Zahlung höchstens 2/3 des Jahresarbeitsverdienstes (JAV) des Verletzten.  
 
Für landwirtschaftliche Unternehmer und ihre Ehegatten wird die Höhe des JAV als 
Durchschnittssatz gesetzlich festgelegt (ab 01.07.2011: 11.201,81 EUR) mit dem Ziel 
einer Grundsicherung für Leichtverletzte. Für Schwerverletzte kann der JAV-Satz bis 
zu 50 % erhöht werden. 
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Alterssicherung der Landwirte (AdL) - NRW 
 
Absicherung der Arbeitnehmer (durch Geldrenten) für den Fall des Alters oder der Invali-
dität schon seit 1889 - in der allgemeinen Rentenversicherung. 
 
Für Landwirte dagegen bestand lange Zeit kein Bedarf nach einer gleichartigen Absicherung. 
 
Gründe: 
 
• Leben in Großfamilienverbänden auf den Bauernhöfen 

• Sicherung durch Altenteilsverträge, d. h. lebenslange Versorgung (meist freie Kost und 
Wohnung) durch den Übernehmer des Betriebes 

• Zunächst nur geringer Geldbedarf durch weitgehende Naturalwirtschaft, d. h. Selbst- 
erzeugen der Lebensmittel für den eigenen Haushalt, später bei langsam steigendem 
Geldbedarf noch ausreichende Leistungsfähigkeit der Betriebe 

 
Erst 1957 wurde politisch die Notwendigkeit einer Absicherung der Landwirte für den Fall 
des Alters bzw. der Invalidität gesehen - deshalb Erlass des Gesetzes über eine Alters- 
hilfe für Landwirte. Zunächst bewusst als bloße Altershilfe konstruiert, d. h. als zusätzli-
che Geldleistung zum betrieblichen Altenteil. 
 
Seit 1995 Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte mit zusätzlicher jetzt eigener 
Absicherung der Ehegatten der Landwirte, d. h. meistens der Ehefrauen. 
 
Finanzierung durch Beiträge und Bundesmittel. 
 
Beiträge im Prinzip für alle Versicherten gleich hoch, ab 01.01.2011 monatlich 219,00 
EUR, für mitarbeitende Familienangehörige die Hälfte, aber Beitragszuschüsse in ver-
schiedener Höhe nach Einkommen. Bundesmittel ca. 78 % der Ausgaben (Defizithaftung 
des Bundes). 
 
Versichert sind Landwirte mit Betrieben ab einer bestimmten Mindesthöhe (z. B. 8 Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfläche), ihre Ehegatten und mitarbeitende Familienangehörige 
einschließlich der Hinterbliebenen nach ihrem Tod. 
Pflichtversicherung, aber Befreiungsmöglichkeit bei Tätigkeit außerhalb der Landwirt-
schaft. Evtl. Weiterversicherung ehemaliger Landwirte. 
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1. Altersrente an Landwirte, wenn 

Regelaltersgrenze erreicht,  Wartezeit erfüllt (15 Jahre),  Hofabgabe. 

Wartezeiten sind im wesentlichen Zeiten, für die Beiträge gezahlt wurden.  
 
Abgabeverpflichtung als agrarpolitisches Instrument (Ziel: Verjüngung der Betriebsunter-
nehmerstruktur - Anreiz zur rechtzeitigen Abgabe des Hofes in jüngere Hände). Unter an-
derem Rechtfertigung für hohe Bundesmittel - neben Abdeckung des Strukturwandels in 
der Landwirtschaft, d. h. Übernahme von Altersrentenlasten aus auslaufenden Betrieben. 
 
Abgabe durch Übertragung des Eigentums oder langfristige (9 Jahre) Überlassung der 
Nutzung an andere (z. B. Verpachtung), ferner bei dauernder Stilllegung. 

2. Vorzeitige Altersrente, wenn u. a. Anspruch des Ehegatten auf Regelaltersrente 

3. Erwerbsminderungsrente an Landwirte, wenn u. a. 

volle oder teilweise Erwerbsminderung,  Wartezeit erfüllt (5 Jahre),  Hofabgabe. 

4. Leistungen an Hinterbliebene aufgrund der Wartezeit der verstorbenen Landwirte (mind. 
5 Jahre) bei Hofabgabe und einem Mindestalter (45) oder Erwerbsminderung oder Kinder-
erziehung 

5. Waisenrenten an Halb- und Vollwaisen 

6. Altersrente und Erwerbsminderungsrente an mitarbeitende Familienangehörige bei 
Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. bei Erwerbsminderung und gewissen beitragsmäßi-
gen Voraussetzungen 

7. Höhe der Leistungen unterschiedlich nach Zeitraum der Beitragszahlung  

8. Zur Vorbeugung gegen Erwerbsminderung kann die Alterskasse Rehabilitationsmaß-
nahmen, d. h. Heilverfahren in Kurorten durchführen. Während der Abwesenheit vom Be-
trieb kann Betriebs- und Haushaltshilfe gewährt werden. 

9. Durchführung der Betriebs- und Haushaltshilfe durch angestellte Betriebshelfer (nur Gebiet 
Rheinland), durch selbständige Betriebshilfsdienste, durch (vermittelte) Hilfe von Betrieben 
untereinander, eventuell auch durch Geldersatz für selbstbeschaffte Kräfte  
 
Mit den Betriebshilfsdiensten sind in der Regel Stundensätze zur Abgeltung ihrer Leistun-
gen vereinbart. 
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Landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) - NRW 
 
Absicherung der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft bei Krankheit schon seit 1886. 
 
Für landwirtschaftliche Unternehmer dagegen bestand lange Zeit kein Bedarf nach einer 
gleichartigen Absicherung. 
 
Gründe: 
 

• Zur Bezahlung von Heilbehandlung ausreichende Leistungsfähigkeit der Betriebe (auch 
niedrige Pflegesätze in Krankenhäusern). Arbeitsausfall durch den Kranken wurde von 
Großfamilie oder Nachbarschaft aufgefangen. 

 
Deshalb erst 1972 Schaffung einer eigenen Pflichtkrankenversicherung für landwirtschaftliche 
Unternehmer und ihre Angehörigen einschließlich Altenteiler (Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte). 
 
Finanzierung durch Beiträge, jedoch hinsichtlich der Leistungen für Altenteiler durch Beiträge 
und weitaus überwiegend durch Bundesmittel. Wegen des Strukturwandels in der Landwirt-
schaft - ständig sinkende Zahl der Unternehmen - könnte das übliche Solidarmodell der sozia-
len Krankenversicherung, d. h. im Prinzip Übernahme der Kosten für Altenteiler durch die Ak-
tiven, nicht funktionieren. 
 
Beiträge nach Beitragsklassen (20) - gestaffelt nach Hofgröße (korrigierter Flächenwert) oder 
bei freiwilligen Mitgliedern nach Einkommenshöhe.  
 
Sonderbeiträge z. B. bei Altenteilern, Studenten oder mitarbeitenden Familienangehörigen. 
 
Versichert sind landwirtschaftliche Unternehmer, ihre Ehegatten und Kinder (ohne Beitrag), 
mitarbeitende Familienangehörige, Altenteiler und in gewissen Fällen Kleinlandwirte. 
 
Wer noch als Arbeitnehmer außerhalb der Landwirtschaft tätig ist (Nebenerwerbslandwirt), ist 
in der Regel nicht in der LKV versichert. 
 
Ansonsten Pflichtversicherung, Befreiungsmöglichkeit nur bei Höfen über 60.000,00 DM (Be-
wertungsgrundlage verbleibt z. Z. auf Grund fehlender gesetzlicher Änderung "DM") Wirt-
schaftswert oder bei Altenteilern. 
 
Wer aus der Pflichtversicherung ausscheidet, kann sich freiwillig weiterversichern, wenn sich 
keine Pflichtversicherung anschließt. 
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1. Vorbeugende Leistungen (Prävention) 

a) Leistungen zur Primärprävention/Förderung von Selbsthilfegruppen 
b) Schutzimpfungen 
c) Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen  

(vorrangig in Kindergärten und Schulen) 
d) Medizinische Vorsorgeleistungen 
e) Kinderuntersuchungen zur Früherkennung von Fehlentwicklungen 
f) Untersuchungen zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierenkrankheiten sowie Zuckerkrankheit 
g) Krebsfrüherkennungen für Männer und Frauen 

2. Krankenbehandlung 

a) Ärztliche Behandlung 
b) Zahnärztliche Behandlung einschließlich Zahnersatz und Kieferorthopädie 
c) Medikamente (außer sogenannte Bagatellarzneimittel), Verbandmittel 
d) Heilmittel (z. B. Massagen, Krankengymnastik) 
e) Hilfsmittel (Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücke, orthopädische Hilfsmittel) 
f) Krankenhausbehandlung 
g) Häusliche Krankenpflege 
h) Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 
i) Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation (z. B. Behindertensport, Patientenschulungsmaßnahmen) 

Für a) bis i) sind Zuzahlungen bis zur jeweiligen individuellen Belastungsgrenze zu leisten. 

3. Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

4. Betriebshilfe/Haushaltshilfe bei krankheitsbedingtem Ausfall des landwirtschaftlichen 
Unternehmers oder des Ehegatten, ferner bei Schwangerschaft  
 

System der Durchführung wie bei der Alterssicherung der Landwirte (s. dort). 

5. Krankengeld 
 

Anspruchsberechtigt sind insbesondere mitarbeitende Familienangehörige, freiwillige 
Mitglieder mit Anspruch auf Krankengeld, Saisonarbeitnehmer. 

6. Fahrkosten (nur in bestimmten Fällen) 

System der Durchführung der LKV: Sogenanntes Sachleistungsprinzip, d. h. die landwirt-
schaftliche Krankenkasse rechnet direkt mit Ärzten, Krankenhäusern etc. ab. 
 

Freie Auswahl von Ärzten, im Prinzip auch freie Wahl des Krankenhauses, ferner freie Wahl 
von anderen Leistungserbringern (Apotheken, Masseure u. ä.). 
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Landwirtschaftliche Pflegeversicherung (LPV) - NRW 
 
Einführung der Pflegeversicherung für Landwirte 1995 zusammen mit der allgemeinen 
Pflegeversicherung als Pflichtversicherung. 
 
Finanzierung durch Beiträge, aber über einen bundesweiten Ausgleichsfonds (Gesamt-
finanzierung). 
 
Beiträge: z. Z. 1,95 % der mtl. Einnahmen bei Elterneigenschaft, sonst 2,20 % ab 23. 
Lebensjahr, bei Landwirten als entsprechender Zuschlag zu seinem LKV-Beitrag in der 
jeweiligen Beitragsklasse erhoben. 
 
Der Kreis der Versicherten entspricht dem der Landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung. Im Prinzip keine Befreiungsmöglichkeit. 
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1. Sachleistung in 3 Stufen je nach Pflegebedürftigkeit von 440 EUR bis 1.510 EUR 
mtl., ab 01.01.2012 = 450 EUR bis 1.550 EUR mtl.  
 

2. Pflegegeld je nach Stufe von 225 EUR bis 685 EUR mtl.,  
ab 01.01.2012 = 235 EUR bis 700 EUR mtl.  
 

3. Kombination von Geldleistung und Sachleistung  
 

4. Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson  
 

5. Pflegehilfsmittel und technische Hilfen  
 

6. Tages- und Nachtpflege  
 

7. Kurzzeitpflege  
 

8. Vollstationäre Pflege je nach Stufe von 1.023 EUR bis 1.510 EUR mtl.,  
ab 01.01.2012 bis 1550 EUR mtl.  
 

9. Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  
 

10. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson  
 

11. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen  
 

12. Zusätzliche Betreuungsleistungen 
 
 
Feststellungen hinsichtlich Pflegebedürftigkeit durch den Medizinischen Dienst. 


